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Betrif f t: Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem das Postgesetz 

geändert wird 

GZ 113790/111-11/93 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zu dem mit Note vom 24. Mai 1993 übermittelten Entwurf beehrt 

sich der Österreichische Rechtsanwaltskammertag mitzuteilen, 

daß gegen die vorgesehene Novelle keinerlei Bedenken aus verf as­

sungsrechtlicher oder einfachgesetzlicher Sicht bestehen. 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag gibt jedoch bezüg­

lich einzelner Bestimmungen der Novelle f olgende Umstände zu 

bedenken: 

Zu Artikel I: 

Zu Zif f er 2: Im Sinne einer wünschenswerten "dynamischen Verwei­

sung" sollten in § 3 noch ergänzend die Worte "in 

der jeweils geltenden Fassung" hinzugef ügt werden. 

1010 WIEN ROTENTURMSTR. 13 (EINGANG ERTLGASSE 2). POSTFACH 612. TELEF01\; 5351275. TELEFAY 5351275 . 3 

1/SN-342/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 5

www.parlament.gv.at



- 2 -

Zu Zif f er 3: Die im vorletzten Absatz des § 18 neu auf genommene 

Bestimmung, wonach eine Ersatzzustellung von Pake­

ten, die für natürliche Personen bestimmt sind, 

auch an Wohnungs nachbarn und Hausnachbarn erfolgen 

kann, wird im Regelfall - weil sie einer bereits 

bestehenden Praxis entspricht - keine Probleme auf­

werfen. 

Dort aber, wo es sich um " verfeindete Nachbarn" 

handelt, sollte den Adressaten derartiger Zustel­

lungen die Möglichkeit eingeräumt werden, beim zu­

ständigen Postamt einen " Sperrvermerk" zu deponie­

ren, durch den eine solche Ersatzzustellung ausge­

schlossen wird. 

Zu Zif f er 5: Es erscheint unklar, durch wen das in § 26 c er­

wähnte " Einvernehmen mit dem Empf änger" herbeige­

f ührt und in welcher Weise dieses der Post mitge­

teilt werden soll. 

Zu Artikel 11: 

Zu Zif f er 6: Problematisch erscheint, ob die in § 2 1  Abs. 2 er­

folgte Bezugnahme auf einen "inländischen Verlags­

ort" nicht in Widerspruch zu Bestimmungen des EWR­

Vertrages steht. 

Zu Ziff er 8: Hier wäre zu prüfen, ob nicht auch Publikationen 

von Organen, die nach dem EWR-Vertrag oder dem 

künf tigen Beitrittsvertrag eingerichtet werden, 

ebenf alls unter die Begünstigungen dieser Bestim­

mung f allen sollten. 
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Zu Artikel 111: 

Zu Zif f er 1: Im internationalen Vergleich erscheinen die Bef ör­

derungsgebühren für Brief e relativ hoch. 

Zu Zif f er 2: Die in §§ 8 und 9 vorgesehenen Begünstigungen für 

den Fall einer Überweisung auf ein Postscheckkonto 

könnten eventuell als Diskriminierung von Mitbewer­

bern der Postsparkasse angesehen werden, und es 

sollte in Betracht gezogen werden, auch andere For­

men der unbaren Erledigung solcher Aufträge - ins­

besondere die Überweisung auf ein inländisches 

Bankkonto - gebührenmäßig gleich zu behandeln. 

Die im § 1 1  festgesetzte Einschreibgebühr von 

S 20, -- erscheint relativ hoch. Bedenkt man, daß 

in verschiedensten Rechtsvorschriften das Erforder­

nis eines eingeschrieben gesandten Schriftstückes 

enthal ten ist, so wird klar, daß gerade bei der 

Manipulation mit Einschreibepoststücken die Post 

ganz besonders im öf fentlichen Auf trag agiert und 

es wäre daher hier eine moderate Gebührengestal­

tung besonders angezeigt. 

Zu bedenken ist weiters, daß sich zwar Unternehmen 

und f reiberuflich Tätige mehr und mehr der Möglich­

keit des schriftlichen Verkehrs per Telefax bedie­

nen, gerade aber wirtschaftlich schwächere Perso­

nen weiterhin praktisch ausschließlich auf die 

Dienste der Post angewiesen sind. Diesen wird 

durch hohe Einschreibgebühren eine zusätzliche fi­

nanzielle Last auferlegt. 
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Das hinsichtlich der Einschreibgebühr Gesagte gilt 

im wesentlichen auch f ür die Eilgebühr und die Ge­

bühr f ür die Behandlung als Rückscheinbrief . In 

diesen beiden Fällen erscheint die Gebühr - insbe­

sondere im internationalen Vergleich - zwar auch 

sehr hoch, doch liegt es vielf ach ausschließlich 

im Ermessen des Absenders, eine Eilzustellung bzw. 

eine zustellung als Rückscheinbrief zu begehren. 

Die im § 14 vorgesehene Spätlingsgebühr von S 6, - ­

erscheint im internationalen Vergleich ebenf alls 

hoch. Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang insbe­

sondere, daß die Postöff nungszeiten in anderen Län­

dern wesentlich länger sind, und daher dort weit­

aus eher Poststücke " zum normalen Tarif " aufgege­

ben werden können. 

Auch die " Nachf orschungsgebühr" von S 35, - - bzw. 

die Mehrkosten je Stunde von S 50, - - erscheinen 

sehr hoch. Zu bedenken ist, daß es zu Nachforschun­

gen ja wohl nur im Zusammenhang mit eingeschrieben 

auf gegebenen Poststücken kommt, und daher bereits 

in der Bezahlung der Einschreibgebühr auch der mög­

liche Aufwand f ür die Nachf orschungen nach dem Ver­

bleib des Poststückes enthalten sind. 

Zusammenf assend muß f estgestellt werden, daß die Gestaltung der 

Gebühren das Entstehen von Mitbewerbern in einem f ortschreitend 

deregulierten und demonopolisierten Markt begünstigt. 

Es erscheint dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag aber 

f raglich, ob gerade das ein Ziel der vorliegenden Novelle sein 

sollte. 
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Eine weitergehende inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Ent­

wurf scheint dem Österreichischen Rechtsanwal tskammertag ent­

behrlich. 

Wien, am 12. Juli 

DER ÖSTERREICHISCHE 

Dr. PICH 

Präsident 

Wien, am 12. Juli 1993 
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